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V

Vorwort

Dieses Buch enthält das staatsrechtliche Grundlagenwissen für Juristen. 
Es richtet sich an den Studienanfänger, denn es erläutert die Grundlagen des
Staatsrechts verständlich und systematisch. Es eignet sich aber auch für den Fort-
geschrittenen und den Examenskandidaten, denn es verschafft den systemati-
schen Überblick, der bei den vielfältigen Rechtsgebieten im juristischen Studium
leicht verloren gehen kann.
Wir haben versucht, den Stoff so anschaulich und deutlich wie möglich darzustel-
len – eine im Staatsrecht nicht immer leichte Aufgabe. Wir hoffen, dass der Stil un-
serer Darstellung sowie die vielen Beispiele und Grafiken dem Leser helfen, den
Stoff vollständig zu überblicken. Die Darstellung des gesamten Staatsrechts in ei-
ner „Basics“-Reihe bringt es mit sich, dass wir nicht auf jedes Problem umfassend
eingehen konnten. Deshalb enthält das Buch viele weiterführende Hinweise auf
Rechtsprechung und Literatur.
Rechtsprechung und Literatur sind bis Januar 2008 berücksichtigt. Eingearbeitet
werden konnte auch das vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 27. 2. 2008
entwickelte Grundrecht auf IT-Vertraulichkeit.
Wir danken ausdrücklich Herrn Prof. Lothar Knopp für die vielfältige Unterstüt-
zung und Förderung, auch im Hinblick auf die Erstellung dieses Buchs.
Wir möchten auch all jenen danken, die uns mit Anmerkungen, Hinweisen und
Kritik bei der Fertigstellung dieses Buches wertvolle Hilfe geleistet haben, ganz be-
sonders unseren Vätern, Dr. Gerd Albrecht und Dr. Dietrich Küchenhoff. Unschätz-
bar ist der Beitrag von Tanja Albrecht und Pia Heugel. Sie haben uns mit fundierter
Kritik und guten Ratschlägen geholfen und uns mit aller nur möglichen Liebe und
Geduld ertragen. Ihnen sei dieses Werk gewidmet.
Wir freuen uns über jede Art von Anregungen, Anmerkungen und Kritik – Sie er-
reichen uns per e-Mail unter albrecht@tu-cottbus.de und b.kuechenhoff@google-
mail.com.
Dieses Buch ist für alle Studenten gedacht, für den Fortgeschrittenen wie für den
Anfänger. Deshalb beginnt es mit einer grundlegenden Frage: Was ist Recht?

Cottbus, im März 2008
Eike Albrecht

Benjamin Küchenhoff
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